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Fachteil: 
–  Was ändert sich für Dash-

cams mit der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)?

–  Polizeimunition im Wandel 
der Zeit
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Clankriminalität  
in Neukölln
Jugendstadtrat legt 
 Maßnahmenpaket  
zur Bekämpfung vor
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Bereitschaftspolizeien 
stärken 
Gespräch mit dem neuen Inspekteur

POLIZEISPIEGEL



Erfüllungsübernahme bei 
Schmerzensgeldansprüchen kommt
Nach unseren Gesprächen unter anderem mit 
dem Justizstaatssekretär Theis und der Innenex-
pertin der CDU, Frau Ruth Meyer, gibt es nun ei-
nen Gesetzesentwurf (1. Lesung) zur Einführung 
der Erfüllungsübernahme (§ 76 a Erfüllungsüber-
nahme bei Schmerzensgeldansprüchen) auch im 
Saarland.

Bereits 2015 wurde unter an-
derem in NRW ein entspre-
chender Vorstoß zur Einfüh-
rung unternommen. Nun 
haben die Regierungsfraktio-
nen im Landtag dieses Ansin-
nen aufgenommen und kom-
men einer langjährigen 
Forderung der Gewerkschaf-
ten und Kolleg(inn)en entge-
gen. 

Sobald in einer richterlichen 
Entscheidung einem Kollegen/
einer Kollegin Schmerzensgeld 
zugestanden wird und der 
Schädiger nicht zahlungsfähig 
ist (erfolglose Vollstreckung), 
wird ab einer Höhe von 250 
Euro der Dienstherr in die Lage 
versetzt, die entsprechende 
Forderung auszugleichen, so-
fern die Beamten „in pflichtge-

mäßer Ausübung des Dienstes 
oder im Zusammenhang mit 
ihrer dienstlichen Stellung“ ge-
handelt haben. 

„Mittlerweile werden Poli-
zist(inn)en wöchentlich mehr-
fach Opfer von gewalttätigen 
Übergriffen (Körperverletzun-
gen). Wir begrüßen daher 
 dieses Gesetz sehr, da es zur 
Wahrung von Ansprüchen der 
Kolleg(inn)en dient und zu-
mindest einen monetären 
 Ausgleich für erlittenen Scha-
den bietet, der sonst oftmals 
ins Leere gelaufen ist“, so 
 Sascha Alles.

Wir erwarten daher auch, 
dass das entsprechende Ge-

setz so schnell wie möglich in 
Kraft gesetzt werden kann 
und die zweite Lesung zügig 
erfolgen kann. Damit betrof-
fene Kollegen und Kollegin-
nen noch in diesem Jahr ihre 
Ansprüche geltend machen 
können.

Folgende Stellungnahme 
 haben wir daher dem Innen-
ausschuss zum Gesetzesvor-
haben übermittelt:

 > Anhörung zum Gesetzes-
entwurf zur Änderung 
dienstrechtlicher Vor- 
schriften (Drucksache 
16/564) 

 > Stellungnahme der DPolG LV 
Saarland zum Entwurf

Ihr Schreiben – Tgb.-Nr. 1503/18 vom 1. Oktober 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Polizeigewerkschaft LV Saarland (DPolG) im dbb möchte zum oben genannten Gesetzesentwurf wie folgt Stel-
lung nehmen.

Die bundesweit steigenden Zahlen von Gewalt gegen Polizeibeamte (Vollstreckungsbeamte), aber auch generell gegen 
Mitarbeiter(innen) im öffentlichen Dienst, sind aus unserer Sicht frappierend.
Dabei sind die Mitarbeiter(innen) der Polizeibehörden aufgrund ihres dienstlichen Auftrages naturgemäß regelmäßig gefährli-
chen Situationen ausgesetzt. Nicht selten werden Kolleg(inn)en dabei auch Opfer von Gewalt und Übergriffen. Leider zeigt die 
Realität auch, dass trotz des rechtlichen Anspruchs oftmals kein Schmerzensgeld für die Kolleg(inn)en erreichbar ist, da die 
Schädiger nicht leisten können.

Die DPolG setzt sich bundesweit seit Jahren dafür ein, dass die Kolleg(inn)en, die pflichtgemäß ihre hoheitlichen Aufgaben 
wahrnehmen, nicht am Ende noch die „Dummen“ sind. Dabei steht der Opferschutzgedanke, der schließlich auch für 
Mitarbeiter(innen) der Polizei-/Vollzugsbehörden gelten muss, für uns deutlich im Vordergrund. Nicht zuletzt in Gesprächen 
mit politisch Verantwortlichen wurde dies immer wieder deutlich gemacht.
Neben der Strafverschärfung (§§ 113 ff. StGB) bei Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte sehen wir die Schaffung einer Erfül-
lungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen als sinnvolle Ergänzung zum Schutz unserer Kolleg(inn)en.
Zum Inhalt:

Durch das Erfordernis eines erfolglosen Zwangsvollstreckungsversuchs in Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs zu § 76 a SBG wird eine 
Eigenbeteiligung des Kollegen/der Kollegin vorausgesetzt, da die entstehenden Kosten durch ihn/sie selbst getragen werden 
müssen. 

In der Praxis stellt sich uns die Frage, ob diese Vorgabe in Verbindung mit der Mindestforderungshöhe von 250 Euro sinnvoll 
ist, da somit auch Vollstreckungskosten von bis zu 40 Prozent auf den Geschädigten zukommen und somit von der Forderung 
abgerechnet werden müssen (Beispiel: 250 Euro Forderung – 100 Euro Vollstreckungskosten = 150 Euro).
Wir würden uns daher für eine entsprechend geänderte Formulierung ohne „erfolglosen Vollstreckungsversuch“ aussprechen.
Anzumerken ist aus unserer Sicht auch, dass die Änderung im Saarländischen Beamtengesetz die wachsende Gruppe von tarif-
beschäftigten Mitarbeiter(innen)n auch in der Polizei nicht abdeckt.  >>

5

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Sa

ar
la

nd

> DPolG Polizeispiegel | November 2018

Saarland



> Der Polizeiliche Ordnungsdienst und andere Kolleg(inn)en, die als Tarifbeschäftigte in Operativdienststellen arbeiten, müssen 
natürlich auch von dieser Verbesserung profitieren.

Daher sollte nach unserer Einschätzung eine entsprechende Regelung (Erlass), die analog zum § 76 a SBG gefasst werden muss, 
ebenso auf den Weg gebracht werden. 

Wir möchten keine unterschiedliche Betrachtung an dieser Stelle!
Insgesamt stellt dieser Gesetzesentwurf einen wichtigen Beitrag zur Wertschätzung der Mitarbeiter(innen) unter anderem in 
der Polizei dar und wird von uns daher sehr begrüßt.

Mit freundlichen Grüßen 
Sascha Alles, Landesvorsitzender

Willkommensgrillen für die P40
Am 12. Oktober fand das dies-
jährige Willkommensgrillen für 
den neuen Studiengang P40 
statt. Zuvor konnten wir uns 
am „Tag der Gewerkschaften“ 
(dauerte 1,5 Stunden ;-) ) allen 
Kolleg(inn)en der Neueinstel-
lung mit unseren Leistungen 
und unserem Team kurz vor-
stellen. Markus Sehn und Marc 
Emde moderierten kurzweilig 

durchs Programm. Im Anschluß 
konnten die Kolleg(inn)en der 
BePo und der P40 dann ge-
meinsam mit uns bei Grillgut 
und Getränken gemütlich den 
Tag ausklingen lassen. Bei bes-
tem Wetter konnten viele 
 Gespräche mit unseren Ver-
trauensleuten und Ansprech-
partnern geführt werden. Da 
wir bekannt für gute Betreu-

ungsmaßnahmen sind, haben 
wir es uns auch nicht nehmen 
lassen, am 17. Oktober bei der 
TEE-Übung wie seit vielen Jah-
ren auch vor Ort als „Pausen-
Station“ mit Kaffee, Kakao und 
Süßem die Kolleg(inn)en zu un-
terstützen.

In vielen Gesprächen auch an 
den zwei Mal wöchentlich ein-

gerichteten Infoständen haben 
wir viel Werbung für unsere 
Gewerkschaftsarbeit gemacht. 
Wir sind eine Mitmach- und 
Zupack-Gewerkschaft, die mit 
vielen ehrenamtlichen Helfern 
für unsere Kolleg(inn)en das 
Beste erreichen will. 

Unser Motto:  
Wir sind eine Polizei – DPolG 

 < Theken-Team beim Willkommensgrillen

 < TEE Übung am See – wir sind dabei ...

 < Markus und Felix sind motiviert
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 < Theken-Team beim Willkommensgrillen
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 < Geburtstage im November

Wir gratulieren ganz herzlich folgenden Kollegen:

M. Klasen 30 Jahre
A. Carpar 30 Jahre
T. Kopischke 62 Jahre
A. Nerschbach 79 Jahre

M. Schuh 65 Jahre
H. Welsch 84 Jahre
J. Gress 64 Jahre

Wir wünschen viel Gesundheit und alles Gute!

Landesvorsitzenden-
konferenz in Münster
Der Landesverband der DPolG 
Nordrhein-Westfalen hatte am 
29. September 2018 als Gast-
geber alle Landesvorsitzenden 
in diesem Jahr nach Münster 
eingeladen. In guter Atmosphä-
re konnten sich die Vertreter 
der Länder und der Bundespoli-
zei über aktuelle Entwicklun-
gen und regionalspezifische 
Fragestellungen austauschen. 
Erik Rettinghaus (DPolG NRW) 
hatte den Innenminister Her-
bert Reul als Referent gewin-

nen können. In einer sehr an-
schaulichen Ansprache machte 
dieser die akutellen Problem-
felder der Sicherheitspolitik in 
NRW deutlich. Hierbei wurden 
viele Schnittmengen zwischen 
unseren gewerkschaftlichen 
und den politischen Vorstellun-
gen deutlich. Alles in allem 
eine gelungene Veranstaltung 
unserer Kollegen der DPolG 
NRW. Im nächsten Jahr wird 
der Landesverband Nieder-
sachsen Gastgeber sein.   < Bundesvorsitzender und Landesvorsitzende der DPolG
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 < Sie und Ihre Meinung zählen!

Branchentag zur Einkommensrunde 2019
Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,  
liebe Mitglieder,

die Einkommensrunde 2019 
für die Beschäftigten der Län-
der wird Ende Januar 2019 be-
ginnen. Im Dezember 2018 
wird die Bundestarifkommissi-
on des dbb die Forderungen 
beschließen. Zur Vorbereitung 
der Entscheidung haben nun 
die Mitglieder unserer dbb 
Fachgewerkschaften das 
Wort! Im Rahmen von Bran-
chentagen wird über die spezi-
fischen Probleme in den ver-
schiedenen Berufsgruppen 
diskutiert. Denn alle Berufe im 
öffentlichen Dienst haben ihre 
Besonderheiten und speziellen 
Herausforderungen! Jede Be-

rufsgruppe hat es verdient, 
gehört zu werden! Auch der 
Bereich der Polizei! 

Um gemeinsam über die Bedin-
gungen im Bereich der Polizei zu 
diskutieren und Probleme sicht-
bar zu machen, laden wir die 
Mitglieder der DPolG im Lan-
desdienst im Saarland zum 
Branchentag ein. 

Diskutieren Sie mit!

Am 8. November 2018,  
um 15 Uhr, Landespolizeipräsidi-
um/LPP 14 Bereitschaftspolizei 
(ehemaliges Bistro),  
Rubensstraße 40,  
66119 Saarbrücken

Redner: 

Jürgen Böhm, Stellvertretender 
Bundesvorsitzender des dbb

Sascha Alles, Landesvorsitzen-
der der DPolG Saar

Zeigen wir der Arbeitgebersei-
te, dass wir gemeinsam – Tarif-
beschäftigte, Beamtinnen und 
Beamte – für unsere berechtig-
ten Forderungen kämpfen wer-
den!
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